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Hauptwohnsitz anmelden 

und kostenloses

Semesterticket sichern !

1. Anmelden
Hauptwohnsitz in 
Würzburg anmelden 
und von Vergünstigungen 
profitieren!

2. Absahnen
Bei Anmeldung zum 
Hauptwohnsitz 
werden die Kosten für ein 
Semesterticket erstattet und 
ein attraktives Gutscheinheft 
gibt es obendrauf!

3. Ab geht´s
Gutscheine einlösen 
und dein Würzburg entdecken ! 
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Wer bekommt die Kostenerstattung?
Die einmalige Kostenerstattung des Semestertickets gibt es für alle Studierenden, 
die ihren Hauptwohnsitz neu in Würzburg anmelden. Das gilt auch für diejenigen, 
die ihre bisherige Nebenwohnung in Würzburg neu zum Hauptwohnsitz erklären.

Was brauche ich?
Einen ausgefüllten und unterschriebenen Antrag und die Immatrikulationsbescheinigung 
für das entsprechende Semester.

Was ist noch zu beachten?
Wer im Semesterzeitraum wegzieht, bekommt keine Kostenerstattung.

Wann stelle ich den Antrag?
Die Antragstellung für das jeweilige Semester ist möglich bis:
Sommersemester: 30. September des jeweiligen Jahres
Wintersemester:     31. März des jeweiligen Jahres

Wann bekomme ich mein Geld? 
Die Überweisung erfolgt erst zum Semesterende.

Hat der Wechsel der Hauptwohnung Auswirkungen auf 
•  BAföG? Beim BAföG ist es nur wichtig, dass die Wohnung am Ort der 
 Ausbildung bezogen wird, gleichgültig ob Haupt- oder Nebenwohnung. 
•  Kindergeld ? Der Wohnsitz hat keinen Einfluss auf 
 den Anspruch auf Kindergeld.

•  Wahlrecht? 
 Grundsätzlich ist eine 
 Person am Hauptwohnsitz 
 wahlberechtigt.

Weitere Informationen und Formulare unter: 
www.wuerzburg.de/buergerbuero
www.wuerzburg.de/studium
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